
Kreis/Kreisfreie Stadt
/Nichtzutreffendes streichen !Zutreffendes ankreuzen X

Jagdjahr /

Die jährliche Streckenmeldung ist der unteren Jagdbehörde bis zum 15. April eines jeden Jahres vorzulegen.

Die Abschussmeldung über das erlegte Rotwild ist der unteren Jagdbehörde bis zum 15. November eines jeden Jahres vorzulegen.

In der Spalte "Gesamt" ist (aus statistischen Gründen) der Abschuss zuzüglich des Fallwildes, letzteres einschließlich der
Verkehrsverluste, anzugeben. In der Spalte "davon Fallwild" ist das in der Jagdstrecke enthaltene Fallwild einschließlich der
Verkehrsverluste auszuweisen. In der Spalte "davon Verkehrsverluste" sind diese als Teil des Fallwildes gesondert anzugeben.  

Jährliche STRECKENMELDUNG ABSCHUSSMELDUNG für Rotwild

Größe des Jagdbezirkes ha jagdlich nutzbare Fläche ha
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Wildkälber

a Fehlerfreie
b Fehlerhafte
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Schmaltiere
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Sa. männl. Rotwild
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Sa. Rotwild
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Schmalschafe
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Sa. weibl. Muffelwild
Sa. Muffelwild
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I mehrjährige
II einjährige

Bockkitze
Rickenkitze
Schmalrehe
Ricken
Sa. Rehwild

Sc
hw

ar
zw

ild

Keiler
Bachen
Überläuferkeiler
Überläuferbachen
Frischlinge
Sa. Schwarzwild
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Rebhühner
Fasanen
Auerwild
Birkwild
Haselwild
Wildtruthühner
Ringeltauben
Türkentauben
übrige Wildtauben
Höckerschwäne
Graugänse
Kanadagänse
übrige Wildgänse
Stockenten
übrige Wildenten
Säger
Waldschnepfen
Bläßhühner
Lachmöwen
übrige Möwen
Haubentaucher
Graureiher
Habichte
Sperber
Mäusebussarde
Falken
übrige Greifvögel
Kolkraben
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Rabenkrähen
Elstern
Eichelhäher

wildernde Hunde
wildernde Katzen

Sumpfbiber (Nutria) *
Bisam *

         * Abschuss nur mit Ausnahmegenehmigung nach § 45 WaffG


